
F

Ausnahme
zu B:

Unterstützung
ohne

Versicherung

Ausnahme 
zu B:

Unterstützung
 mit 

Versicherung

Ausnahme 
zu A:

geringfügige
Anstellung

Basis- 
anstellung

 1 Euro+

Befristete
 Anstellung 
PK 2 Jahre +

E

C

A

B

5 Wochenstunden beschäftigt;
Anstellung bis zum 18. Geburtstag

 des Pflegekindes;
Ca. 90 Prozent der Pflegeeltern

 sind in diesem Modell angestellt.

12 Wochenstunden beschäftigt; 
Befristung auf 6 Monate,

eine einmalige Verlängerung um 
weitere 6 Monate ist mit einer 

Befürwortung der MAG ELF möglich.

4 Wochenstunden beschäftigt; 
Befürwortung der MAG ELF ist notwendig; 

Bei Wegfall der Gründe für diese 
Ausnahme wird so schnell wie möglich in 
die Basis-Anstellung 1 Euro + gewechselt.

12 Wochenstunden beschäftigt; 
Befürwortung der MAG ELF ist notwendig; 

Bei Wegfall der Gründe für diese 
Ausnahme wird so schnell wie möglich in 
die Basis-Anstellung 1 Euro + gewechselt.

Wegweiser 
zur Anstellung für
Pflegeeltern in Wien
Voraussetzungen: 
1. Wiener Pflegekind
2. Hauptwohnsitz in Wien
3. nicht verwandt bis 3. Grad
4. Basis- und Vertiefungskurs absolviert

Anstellung
für 

Krisenpflege- 
eltern

12 Wochenstunden beschäftigt; 
Übernahme von ein oder zwei 

 Krisenpflegekindern;
Prämie für Flexibilität 

und Erreichbarkeit.

D
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Das Pflegekind
ist bei der Aufnahme 
unter zwei Jahre alt

... oder das Kind war bei der Aufnahme
zwar über zwei Jahre alt,

die Aufnahme ist aber
bereits länger her.

Ausnahme:
geringfügige 
Anstellung>

Die Pflegeperson
bezieht entweder ein

 einkommensabhängiges
 Kinderbetreuungsgeld
oder Arbeitlosengeld 

oder ist in Bildungskarenz

3.

Die Pflegeperson hat kein 
Einkommen und

 auch keine anderen Bezüge

1.

>
Basis- 

anstellung
 1 Euro +

Die Pflegeperson
bezieht pauschales

Kinderbetreuungsgeld 
(Konto)

2.

>
Basis- 

anstellung
 1 Euro +

... aber der andere
Dienstgeber erlaubt

nur eine geringfügige
Anstellung

Ausnahme:
geringfügige
Anstellung

>
4.2

... mit einer
 Anstellung über 30 Wochen-

stunden, bei einer
Lehrverpflichtung über

18 Wochenstunden

leider 
keine 

Anstellung
 möglich

>
4.3

>
Basis- 

anstellung
 1 Euro +

... mit einer Anstellung 
bis 30 Wochenstunden, 

bei einer Lehrverpflichtung 
bis 18 Wochenstunden

4.1

... und der
andere Dienstgeber stimmt
einer weiteren Anstellung

nicht zu

leider 
keine 

Anstellung
 möglich

>
4.4

Die Pflegeperson
 bezieht ein Gehalt  ... 

4.
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Ergebnis: 
(bitte wählen)

Datum:

Pflegeperson:

Unterschrift: 

Sozialarbeiter*in:

Unterschrift:

Basisanstellung 1 Euro +

Ausnahme geringfügige Anstellung

keine Anstellung möglich
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Die Pflegeperson bezieht 
pauschales Kinder-

betreuungsgeld (Konto) ... aber der andere
Dienstgeber erlaubt

nur eine geringfügige
Anstellung

4.3

Ausnahme:
geringfügige
Anstellung

>

... mit einer
 Anstellung von 24 bis 30 

Wochenstunden, bei einer 
Lehrverpflichtung zw. 15 und 

18 Wochenstunden

>
Basis- 

anstellung
 1 Euro +

4.2

... mit einer
 Anstellung über 30 Wochen-

stunden, bei einer
Lehrverpflichtung über

18 Wochenstunden

leider 
keine 

Anstellung
 möglich

>
4.4

... mit einer
 Anstellung bis inkl. 23 

Wochenstunden, bei einer 
Lehrverpflichtung bis inkl. 14 

Wochenstunden

Befristete
 Anstellung 
PK 2 Jahre +

4.1

>

Das Pflegekind
ist bei der Aufnahme
über zwei Jahre alt

Die Aufnahme des Kindes
erfolgte vor Kurzem.

Ist die Aufnahme schon länger her,
starten Sie bitte auf Seite 2.

... und 
hat keine eigene 

Versicherung

... und hat 
eine eigene Ver-

sicherung

Ausnahme:
Unterstützung

ohne
Versicherung

Ausnahme:
Unterstützung

mit
Versicherung

>

>

... mit einer
Anstellung über

23 Wochenstunden, 
bei einer Lehrver-

pflichtung  über 14 
Wochenstunden 

leider keine 
Ausnahme-

Unterstützung
 möglich

>
4.6

... mit einer 
Anstellung bis inkl. 

23 Wochenstunden, 
bei einer Lehrver-

pflichtung bis inkl. 14
Wochenstunden

4.5

Die Pflegeperson hat kein 
Einkommen und

 auch keine anderen Bezüge

1.

Befristete
 Anstellung 
PK 2 Jahre +

>

Ausnahme:
Unterstützung

ohne
Versicherung

>
Die Pflegeperson

bezieht Arbeitlosengeld 
oder ist in Bildungskarenz

3.

2.

Ergebnis: 
(bitte wählen)

Datum: 

Pflegeperson:

Unterschrift:  

Sozialarbeiter*in:

Unterschrift:

Befristete Anstellung PK 2 Jahre +

Basisanstellung 1 Euro +

Ausnahme geringfügige Anstellung

Ausnahme Unterstützung mit Versicherung

Ausnahme Unterstützung ohne Versicherung

keine Anstellung möglich
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Befristete
 Anstellung 
PK 2 Jahre +

>

Der andere Dienstgeber stimmt einer
weiteren Anstellung zu (Punkte 4.1. bis 4.4).

Der andere Dienstgeber stimmt einer
 weiteren Anstellung nicht zu (Punkte 4.5 und 4.6).

Die Pflegeperson
bezieht ein Gehalt ...

4.
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